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RS OGH 1979/9/11 9Os97/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1979

Norm

StGB §173

Rechtssatz

Sprengsto. ist jeder Körper, der unter plötzlicher Veränderung seines Aggregatzustandes sein Volumen bedeutend

vergrößert und durch die Gewalt des dadurch erzeugten Stoßes entgegenstehende Körper wegzuschleudern oder zu

zertrümmern vermag.
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